
BayPatUniBw München BAAINBw J3 Externe

Erfinder Erfinderansprechstelle ZV
 (zentraler Ansprechpartner)

ZV I.2

Erfindung Erfindungs
-meldung

Beratung und
Unterstützung bei

Erfindungsmeldung

ProfessorIn / WiMi
meldet Erfindung

Wehr-
technische
Relevanz

vorhanden?

Prüfung einer
Nutzbarkeit der

Erfindung durch die Bw

Prüfung: Handelt es
sich um eine Verbund-

oder Auftrags-
forschung?

 Freigabe der Erfindung
an ErfinderIn

Weiteres Vorgehen
nach eigenem

Ermessen

Ende

Freigabe der Erfindung
an UniBw M

Bestimmung des
weiteren Vorgehens

gemäß Vorschriftenlage

Beauftragung der
BayPat zur Prüfung der

Patentfähigkeit und
Verwertbarkeit

Ende

Prüfung der
Patentfähigkeit und

Verwertbarkeit

Erfindung
patentierbar

und
verwertbar?

Rückmeldung, dass
keine Patentierung und

/ oder Verwertung
möglich ist

Vereinnahmung und
Verteilung der

Verwertungserlöse

Verbuchung der
Verwertungskosten

Ende

Prüfung der Ergebnisse
und Vorbereitung der

Auswahl der Verwertung

Prüfung der möglichen
Verwertungsergebnisse
durch die UniBw M und

Umsetzung der gew.
Verwertungsoptionen

 Auswahl der
Verwertung

Beauftragung zur
Lizenzierung oder

Verkauf des Patentes
(sofern

Verwertungsoption)

Aufnahme in E'ship-
Pool founders@unibw

für max. drei Jahre
(sofern

Verwertungsoption)

Beauftragung zur
Lizenzierung oder

Verkauf an
Ausgründung (sofern
Verwertungsoption)

Teamrekrutierung über
founders@unibw

(sofern
Verwertungsoption)

Arbeit-
nehmer-
erfinder-
gesetz

Doku-
ment /
Daten-
objekt

Entscheidung

Unterstützende
Aktivität

Legende der Objekttypen:

Auszuführende
 Aktivität

Start-
ereignis

End-
ereignis

Rückmeldung der
Verwertungsoptionen

Weiteres Vorgehen
über Partner gemäß

Vertrag

Ende

Kein
Ausgründungs-

potential

 Ausgründungs-
potential,

Team
vorhanden

 Ausgründungs-
potential,

noch kein Team
vorhanden

JaNein

JaNein

JaNein

Zwingend zu
beachtende
Anmerkung

Rücksprache
mit Kanzler

Prüfung: Handelt es
sich bei der Erfindung

um eine
Diensterfindung

(vs. freie Erfindung)?

Passt die
Erfindung zum

Profil der
UniBw M?

Prüfung der
Passfähigkeit der

Erfindung und
Vorbereitung einer

Entscheidung

Nein

Ja

Rücksprache
mit VP

Forschung

Eruierung möglicher
Interessenten

Verwertung im Sinne
einer Lizenzierung

Verwertung im Sinne
eines vollständigen

Verkaufs

Vollständiger VerkaufLizenzierung

Verwertung an eine
Ausgründung aus der

Unversität

Verwertung an
privatwirtschaftliche

Unternehmen

Privatwirtschaftliche
 Unternehmen

Ausgründung

Unter-
sagung
einer

öffentlichen
Darstellung

(z.B. via
wiss.

Beitrag)

Fall ja:
 jeweils anteilige
Verbuchung der

Patentkosten
(60% Overhead
UniBw M, 40%

ProfessorIn / Institut)

Verwertung
an welchen

externen
Akteur?

Verbuchung des
Gewinns

Verwertungs-
kosten gemäß

Vertrag

30%
gemäß
Arbeit-

nehmer-
erfinder-
gesetz

Nein

Ja

Erfindung
steht ggf.

dem
Partner zu

 

Patentprozess UniBw M 
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